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Der Hohe der nicht dafür vorgesehen ist, sich mit der laufenden kurz­
fristigen KOlnlllktlpraveIltloln und dem Ad-hoc-Krisenmanagement zu be­
fassen, eine wesentliche Rolle bei der langfristigen Konfliktprä­
vention.
Der amtierende Vorsitzende ist im Namen der Teilnehmerstaaten für die
Ko,or<1ln,ltlOln und laufender OSZE-Maßnahmen verantwort­
lich sowie die Koordination mit anderen internationalen Un­
terstützt durch den Generalsekretär kann der amtierende Vorsitzende
präventive diplomatische Aktivitäten vor Ort m erster Linie
durch eigene Reisen in oder durch die so-
genannter persönlicher Vertreter dorthin.
Darüber es viele andere für die in der
Konfliktprävention aktiv zu werden. Die Teilnehmerstaaten können Ad­
hoc-Missionen entsenden oder Langzeitmissionen vor Ort einrichten. Au-
ßerdem gibt es verschiedene formalisierte für die fried-
liche Streitbeilegung, wie etwa den das Vergleichs-
verfahren einschließlich der und die Optio-
nen, die im jüngsten über Vergleichs- und Schiedsver-
fahren die militärische Dimension
der OSZE Optionen ausgestattet.

Der Hohe KOmn'1mlSS~lr der OSZE und die Konttl:kt1J~riiv'entlon

Wie schon festgestellt, sind nicht unvermeidbar und
können verhütet werden, wenn. die notwendigen Schritte unternommen
werden. fast Praxis des Hohen Kommissars der OSZE
gezeigt hat, dies ethnische Diese zeigt
beispielhaft, wie wertvoll die der OSZE für Frieden
und Stabilität in Europa ist. Sie zeigt auch die Notwendigkeit eines umfas­
senden Ansatzes für eine solche UllPlo:matle.
Minderheitenfragen sind ihrer Natur nach hochpolitische Angelegenhei­
ten, die in erster Linie einen politischen verbunden mit men­
schenrechtlichen und gesetzlichen Überlegungen, erfordern. Oft sind sie
engstens mit die an die Existenz eines Staates
gehen, da sie oftmals zwischen Regionen und
die Grenzen und Integrität von Staaten berühren. Auch

sie oft Selbstbewußtsein und der gemeinsamen Geschichte
von Volksgruppen zu tun. Als wichtige Faktoren in vielen konkreten Situa­

soziale und wirtschaftliche Prozesse und die sie begleitenden
oft Teil der Problemlage. Die Verhütung ethnischer

4 Ebenda, S. 10-11.
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kalieren drohen, auf dem er sie nicht mehr mit den ihm zur Verfügung
stehenden Mitteln eindämmen kann. Obwohl das Mandat den Hohen
Kommissar so zunächst und zuvorderst in die Kategorie der kurzfristigen
Konfliktprävention versetzt, darf er die wichtigen langfristigen Aspekte
der Lage nicht übersehen, wefm er effektiv arbeiten will.
Der HKNM ist weder als Instrument der Menschlichen Dimension6 ge­
dacht, noch schützt er die Rechte von Angehörigen nationaler Minderhei­
ten - weder als Individuen noch als Gruppe. Trotz einer solchen Aussage
sollte angemerkt werden, daß die· Situationen, mit denen er umzugehen
hat, viele Menschenrechtsaspekte enthalten, so daß seine Aktivitäten zwei­
fellos eine positive Wirkung auf die Beachtung und die Verwirklichung so­
wohl von Rechten von Personen haben werden, die nationalen Minderhei­
ten angehören, als auch der Menschenrechte allgemein. Die wirksame
Verhütung oder dauerhafte Lösung eines Konflikts erfordert zwingend,
daß die brisantesten Ursachen der Spannungen beseitigt oder gemildert
werden, die größtenteils in der Verletzung von Menschenrechten beste­
hen.
Von besonderer Bedeutung für den Hohen Kommissar sind die folgenden
Aspekte des Mandats:

eine angemessene Mischung von Unabhängigkeit von und Rechen­
schaftspflicht gegenüber den "politischen" OSZE-Organen mit klaren
Richtlinien für beide Elemente,
ausreichende politische Unterstützung innerhalb der OSZE, falls er
eine solche Rückenstärkung für seine Polititk in bezug auf eine be­
stimmte Situation benötigt,
Vertraulichkeit, die eine unauffällige präventive Diplomatie ermög­
lichtund
genügend Freiheit in der Wahl der Gesprächspartner, die ihm mit
Informationen und Lagebeurteilungen helfen können sowie
das vorrangige Erfordernis strikter Unparteilichkeit, das der Hohe
Kommissar bei allen seinen Tätigkeiten zu beachten hat.

Das Mandat entwickelt allgemeine Richtlinien für die Entscheidung, ob
der Hohe Kommissar sich mit einem spezifischen Fall befassen sollte oder
nicht. Es versieht ihn mit der notwendigen Freiheit zu diesbezüglicher Ini­
tiative. Wichtig ist auch, daß ihm das Mandat gestattet, mit einem sub­
stantiellen Maß an Unabhängigkeit zu operieren. Der Hohe Kommissar
kann eine Reihe von Schritten unternehmen, ohne daß Konsens nötig ist.
Sein Engagement erfordert nicht die Zustimmung des Hohen oder des

6 Sie umfaßt: Demokratie, demokratische Institutionen, Rechtsstaatlichkeit, Men­
schenrechte und Grundfreiheiten, menschliche Kontakte und andere verwandte Ge­
biete humanitären Charakters.
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reisen nicht mit Angelegenheiten nationaler Minderheiten befassen, die
mit organisiertem Terrorismus in Verbindung stehen. Genausowenig darf
er mit Organisationen oder Personen, die Terrorismus oder Gewalt aus­
üben oder öffentlich billigen, Kontakt aufnehmen oder den Empfang von
Mitteilungen bestätigen.
Das Mandat des Hohen Kommisars bezeugt deutlich einen hochgradig in­
novativen Charakter. Im Gegensatz zu den traditionelleren Instrumenten
der Konfliktverhütung, die sich auf die intergouvernementale Ebene be­
ziehen, befaßt er sich mit Spannungen insbesondere innerhalb der OSZE­
Staaten, die sich zu einem Konflikt entwickeln könnten. Das ist ein be­
merkenswerter Fortschritt, um so mehr da es die politisch hochsensiblen
Angelegenheiten nationaler Minderheiten betrifft.

Die Praxis des Hohen Kommissars: allgemeine Aspekte

Der Hohe Kommissar hat sich bislang mit insgesamt elf konkreten Fällen
befaßt.7 Dabei hat er jedoch nicht versucht, alle Fälle nach dem gleichen
Schema zu lösen. Minderheitenprobleme sind sehr unterschiedlicher Na­
tur. Jeder Fall muß unter Berücksichtigung seiner besonderen Aspekte
und Umstände beurteilt werden. Trotzdem hat er einige allgemeine Beob­
achtungen im Laufe seiner Arbeit gemacht, unter denen die folgenden die
auffälligsten sind.
Die erste Beobachtung ist die, daß der Schutz von Angehörigen einer
Minderheit als wesentlich im Interesse des Staates und selbst der Mehr­
heit angesehen werden muß. Es dient Stabilität und Sicherheit in der Re­
gel am besten, wenn sichergestellt ist, daß jene Menschen, die zu einer
nationalen Minderheit gehören, ihre Rechte tatsächlich wahrnehmen kön­
nen. Verhält sich der Staat jenen Menschen gegenüber loyal, die einer
Minderheit angehören, so kann er umgekehrt von ihnen, die dann ihrer­
seits ein Interesse an der Stabilität und am Wohlergehen des Staates
haben, Loyalität erwarten.
Die zweite Beobachtung ist die, daß Lösungen so weit wie möglich im Rah­
men des Staates. selbst gesucht. werden sollten. Der wesentlichste Beitrag
zur Beseitigung von Minderheitenproblemen als destabilisierende Ele­
mente in Europa ist die Förderung eines besseren und harmonischeren
Verhältnisses zwischen Mehrheit und Minderheit in dem Staat selbst.
Selbstverwirklichung als Minderheit kann sehr wohl im Rahmen des Staa­
tes erreicht werden. Sie muß sich nicht territorial manifestieren, sondern

7 Zur aktuellen Diskussion der Fälle vor dem Hintergrund des Mandats des Hohen
Kommissars und der gesamten Bemühungen der OSZE im Bereich der Konfliktver­
hütung siehe: Rob Zaagman (ed.), The Role of the High Commissioner on National
Minorities in OSCE Conflict Prevention. AReport by the Office of the OSCE High
Commissioner on National Minorities, The Hague 1995.
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schiedlich ist, sind einige Gemeinsamkeiten festzustellen. Vier Problem­
bereiche, mit denen der Hohe Kommissar in verschiedenen Ländern zu
tun hatte, sind besonders erwähnenswert: Mechanismen für den Dialog
zwischen Regierung und Minderheit, Sprachenfragen, Bildungsfragen und
Staatsbürgerschaft.
Der Hohe Kommissar empfahl in vielen Fällen die Einrichtung oder, falls
schon vorhanden, die Stärkung von Mechanismen für den Dialog zwischen
Minderheitengruppen und Regierungsorganen. Solche Mechanismen sind
die interethnischen Räte oder die präsidentiellen Runden Tische der na­
tionalen Minderheiten, die in verschiedenen Staaten bestehen (Rumänien,
Slowakei, Estland, die frühere jugoslawische Republik Mazedonien, Ka­
sachstan und Kirgistan). In einigen Fällen hat der Hohe Kommissar auch
die Schaffung eines nationalen Ombudsmannes, speziell für Minder­
heitenfragen angeregt.
Der Hohe Kommissar war in verschiedenen Ländern mit Problemen des
privaten und öffentlichen Gebrauchs von Minderheitensprachen konfron­
tiert. Das betrifft den Gebrauch der Minderheitensprachen zum Beispiel
bei Gerichtsverhandlungen, in den Medien, bei Sitzungen politischer Or­
gane und bei Orts- und Straßennamen. Solche Fragen stellten sich bei­
spielsweise in der Slowakei und in der früheren·jugoslawischen Republik
Mazedonien.
Bei vielen Gelegenheiten hatte sich der Hohe Kommissar mit den damit
verwandten Fragen des Erlernens von oder des Unterrichts in einer Min­
derheitensprache auseinanderzusetzen. Das betrifft sowohl den Gebrauch
der Minderheitensprachen im öffentlichen Bildungswesen als auch die
Einrichtung privater Schulen und Universitäten, an denen Kurse (auch) in
den Minderheitensprachen gegeben werden. Dieses Problem trat bei­
spielsweise in Albanien, der früheren jugoslawischen Republik Mazedo­
nien, Moldau, Rumänien und der Slowakei auf.
Der Hohe Kommissar hat mit einer großen Anzahl von Fragen der
Staatsbfugerschaft und des Status von Ausländern zu tun. Solche Pro­
bleme treten besonders in den Staaten auf dem Territorium der früheren
Sowjetunion auf. In diesem Zusammenhang ist die doppelte Staatsbürger­
schaft ein spezifisches Problem. Die russische Außenpolitik zum Beispiel
zielt auf ihre Einführung in den Republiken der früheren UdSSR mit
Blick auf die großen russisch(sprechend)en Minderheiten in diesen Staa­
ten ab. Der Hohe Kommissar steht der doppelten Staatsbürgerschaft
skeptisch gegenüber; er hat statt dessen andere Lösungen gesucht.
Die Empfehlungen, die er an die verschiedenen Länder richtete, spiegeln
diese Fragen deutlich wider. Im allgemeinen wendet der Hohe Kommissar
generelle Grundsätze und Normen in diesen Fragen an, wie sie in den ver-

nicht für notwendig, sich in diesem baltischen Staat zu engagieren.
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ein Konflikt muß unmittelbar bevorsteht. Es besteht dann die Möglichkeit
sofortiger Beratungen zwischen den Teilnehmerstaaten, die in der Regel
gerechtfertigt sind. Das ist ein typisches Beispiel einer späten präventiven
Diplomatie. Es ist eine ernste Warnung, und die Lage muß schwerwie­
gend sein und der Konflikt muß unmittelbar bevorstehen. Das ist die Si­
tuation, in der die Stolperdrahtfunktion des Hohen Kommissars tatsäch­
lich ausgeübt wird. Bis jetzt hat der Hohe Kommissar noch in keinem Fall
von dieser Gebrauch gemacht. Ein anderer Fall der
obligatorischen Befassung der OSZE als ganzer würde eintreten, wenn
eine Situation zu einem Konflikt eskaliert, und der Hohe Kommissar diese
Entwicklung nicht aufhalten kann, oder wenn eine solche Entwicklung
zwar noch nicht eingetreten ist, der Spielraum des Hohen Kommissars
jedoch erschöpft ist.
Die Einbeziehung des Ständigen Rates würde normalerweise den Einsatz
des Hohen Kommissars beenden, es sei denn, der Rat entschiede, die
Frage an den Hohen Kommissar zurückzuverweisen. Es können jedoch
auch Fälle auftreten, in denen der Hohe Kommissar sein Engagement
nicht beenden und doch den Rat einbeziehen will, zum Beispiel um politi­
sche Unterstützung für eine Folgeaktion, oder um selbst eine Ermächti­
gung für eine Frühmaßnahme oder Unterstützung gegenüber einem nicht
kooperierenden Staat, besonders im Falle der Verweigerung der Einreise,
zu erlangen. Tatsächlich berichtet er oft mündlich über seine Aktivitäten,
entweder vor dem Ständigen Rat oder während sogenannter informeller
Gespräche für interessierte Delegationen. Auf jeden Fall muß er sorgfäl­
tig .die Lage und die Atmosphäre im Ständigen Rat abschätzen, bevor er
ihn einbezieht. Es würde seinen Einfluß unterminieren, wenn der Rat mit
seinem Bericht seinen Empfehlungen nicht übereinstimmte oder ih­
nen keine konkreten Schritte folgen ließe.
Für den Hohen Kommissar ist der amtierende Vorsitzende (gegenwärtig
von Ungarn gestellt) von wesentlicher Bedeutung, da er offiZiell der ein­
zige OSZE-Ansprechpartner während eines unabhängigen Einsatzes des
Hohen Kommissars ist; auch kann er ihm mit einer zweiten Meinung
während der Beratungen zur Seite stehen. Er ist die Verbindung zum und
der Repräsentant des Hohen und des Ständigen Rates; er wird vom
Hohen Kommissar vor einem Besuch konsultiert, und er berät sich mit
den betroffenen Staaten sowohl vor einem Besuch als auch nach der Be­
endigung des Einsatzes des HKNM. Es ist für den Hohen Kommissar von
Vorteil, wenn nötig, mit dem amtierenden Vorsitzenden als Tandem
aufzutreten, allerdings unter sorgfältiger Beachtung seiner eigenen Unab­
hängigkeit.
Der Umstand, daß der amtierende Vorsitzende für die Koordination und
die Beratung der laufenden OSZE-Tätigkeiten verantwortlich ist, ist auch
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Schlußfolgemng

Konfliktprävention ist für die Zukunft unseres Kontinents lebenswichtig.
Europa kann sich nicht noch mehr solcher blutigen Konflikte leisten, die
einige seiner Regionen derzeit verwüsten. Falls nicht genügend investiert
und vorbeugend gearbeitet wird, wird uns in naher Zukunft eine viel höhe­
re Rechnung präsentiert werden. Konfliktprävention erfordert einen um­
fassenden Ansatz, der verschiedene spannungserzeugende Faktoren in ei­
ne übergreifende Strategie einbezieht. Darüber hinaus ist eine langfristige
Perspektive notwendig, wenn Lösungsvorschläge dauerhaft und gerecht
sein sollen. Auch wenn man nicht den Blick· für unmittelbare Bedrohun­
gen, von Frieden. und Stabilität. verlieren sollte, sollte es sich doch von
selbst verstehen, daß "Schnellreparaturen" keine wirklichen Lösungen
sind.
Die Mobilisierung der internationalen Gemeinschaft ist von entscheiden­
der Bedeutung, wenn Konfliktprävention gelingen soll. Ohne internationa­
le politische, wirtschaftliche und moralische Unterstützung haben die Be­
mühungen vieler einzelner Staaten nur eine begrenzte Chance, erfolgreich
zu sein. Darüber hinaus sollten Koordination und Kooperation mit ande­
ren relevanten internationalen Organisationen verstärkt werden. Zum
Beispiel sollten auf dem Gebiet der Minderheitenprobleme in Europa die
verschiedenen Ansätze der OSZE und des Europarates, die eher politisch
bzw. eher rechtlich orientiert sind, sich gegenseitig verstärken- und dabei
Doppelarbeit und -kosten vermeiden.
Soweit die Aktivitäten des Hohen Kommissars und anderer "Frühwarner"
und "präventiver Diplomaten" der OSZE betroffen sind, ist ihre Wirksam­
keit letztendlich abhängig vom Willen und der Bereitschaft der Teilneh­
merstaaten, als einzelne und als Gesamtheit ihre Bemühungen zu unter­
stützen. Es ist insbesondere wichtig, daß sowohl der Ständige Rat als auch
die einzelnen Staaten fortfahren, ~e Empfehlungen des Hohen Kommis­
sars zu bekräftigen und zu unterstützen, die er an die Regierungen der
Teilnehmerstaaten richtet. Nur dann wird der Hohe Kommissar in der
Lage sein, Veränderungen zu bewirken.
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